
Amtliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Dingen 

 

Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet zu der Aufhebung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 „Repowerwindpark“ der 

Gemeinde Dingen für das Gebiet „zwischen Marschstraße, Landscheide, Helser 

Fleth und der Gemeindegrenze zu Volsemenhusen“ nach § 3 Abs. 2 

Baugesetzbuch 
 

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Dingen in der Sitzung am 06.10.2025 

gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf zu der Aufhebung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 7 „Repowerwindpark“ für das Gebiet „zwischen Marschstraße, 

Landscheide, Helser Fleth und der Gemeindegrenze zu Volsemenhusen“ und die 

Begründung einschließlich Umweltbericht werden in der Zeit 

 

vom 07.01.2026 bis zum 13.02.2026 (einschließlich) 

 

im Internet veröffentlicht. Die Entwurfsunterlagen einschließlich dieser Bekanntmachung 

werden auf der Website des Amtes Burg-St. Michaelisdonn unter der Adresse 

https://www.amt-burg-st-michaelisdonn.de/Bürgerservice-

Politik/Aktuelles/Bauleitplanung/Dingen/ zur Einsichtnahme bereitgestellt. 

 

Zusätzlich liegen die o.g. Unterlagen im Amtsgebäude des Amtes Burg-St. Michaelisdonn, 

Holzmarkt 7, 25712 Burg (Dithm.), in Zimmer 7, während der Dienstzeiten, Montag bis 

Dienstag und Donnerstag bis Freitag von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie andernfalls nach 

vorheriger Vereinbarung (04825/9305-16 oder per Mail an bauleitplanung@burg-st-

michaelisdonn.de) öffentlich aus. 

 

Folgende umweltrelevante Informationen sind verfügbar: 

1. Umweltbericht als Bestandteil der Begründung 

2. Landschaftsplan der Gemeinde Dingen 

3. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung 

 

Folgende umweltbezogenen Stellungnahmen sind bislang zu folgenden Themen 

eingegangen: 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren der Aufhebung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 insbesondere die Auswirkungen auf den 

Menschen, auf Tiere, auf Pflanzen, auf Boden und Wasser, auf Klima und Luft, auf Kultur- 

und Sachgüter und das Landschaftsbild geprüft. 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

•  finden sich in [1] 

•  es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: Immissionen durch 

Schall und periodischen Schattenwurf 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

•  finden sich in [1], [2] und [3] (Stelln. Kreis Dithmarschen, Untere 

Naturschutzbehörde vom 12.05.2025, Landesamt für Umwelt des Landes 

Schleswig-Holstein, Dezernat Landschaftsentwicklung, Eingriffe und Windenergie 
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vom 28.05.2025, Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung 

vom 28.04.2025) 

•  es werden Aussagen getroffen zu: aktuelle Nutzung des Gebietes, potenzielle 

Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere, Vermeidungs- und 

Kompensationsmaßnahmen, Artenschutz 

 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Fläche, Boden und Wasser 

•  finden sich in [1], [2] und [3] (Stelln. Kreis Dithmarschen, Untere 

Naturschutzbehörde vom 12.05.2025, Landesamt für Bergbau, Energie und 

Geologie vom 06.05.2025) 

•  es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: Auswirkungen durch 

Flächenversiegelungen und Verrohrungen, Kompensationsmaßnahmen 

 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft 

•  finden sich in [1] und [2] 

•  es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: Klimaschutz 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

•  finden sich in [1] und [3] (Stelln. Kreis Dithmarschen, Abt. Denkmalschutz vom 

12.05.2025, Archäologisches Landesamt vom 10.04.2025, Landesamt für 

Bergbau, Energie und Geologie vom 06.05.2025, Bundesamt für Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 16.05.2025, SHNG 

Netzcenter Meldorf  vom 10.04.2025, Deutscher Wetterdienst vom 15.05.2025, 

Vodafone GmbH vom 14.05.2025, Raffinerie Heide GmbH vom 10.04.2025, 

Wintershall Dea Deutschland GmbH vom 22.04.2025 und 09.05.2025, WSA 

Ostsee vom 10.04.2025, Ericsson Services GmbH vom 05.05.2025, Vodafone 

GmbH vom 08.05.2025, Dataport vom 10.04.2025, TenneT TSO GmbH vom 

09.05.2025) 

•  es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu: potenzielle 

Schädigungen archäologischer Denkmale, Gefährdung der Standsicherheit 

benachbarter WEA, Gefährdung der Funktionsfähigkeit von Richtfunkstrecken, 

Radaranlagen, Flugplätzen, Gashochdruckleitungen bzw. Rohrfernleitungen und 

Feldleitungen 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild 

•  finden sich in [1] und [3] (Stelln. Kreis Dithmarschen, Untere Naturschutzbehörde 

vom 12.05.2025) 

•  es werden Aussagen getroffen zu: Auswirkungen durch die größere Gesamthöhe 

zukünftiger Windenergieanlagen, Kennzeichnung als Luftfahrthindernis, 

Kompensationsmaßnahmen 

 

Umweltbezogene Informationen zu Wechselwirkungen 

•  finden sich in [1] 

•  es werden Aussagen getroffen zu: Ausmaß möglicher Wechselwirkungen. 

 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus. 

 

Während dieser Auslegungsfrist kann jedermann, der an der Planung interessiert ist, 

insbesondere Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche die Planungsunterlagen 

einsehen und Anregungen oder Stellungnahmen hierzu elektronisch oder per Mail an 



bauleitplanung@burg-st-michaelisdonn.de, bei Bedarf aber auch schriftlich oder zur 

Niederschrift beim Amt Burg-St. Michaelisdonn, Der Amtsvorsteher, Holzmarkt 7, 25712 

Burg (Dithm.), abgeben. 

 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 

Aufhebung des Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt 

nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalte für die Rechtmäßigkeit des 

Bebauungsplanes nicht von Bedeutung sind. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 

dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 

abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 

Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung 

von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, 

das mit ausliegt und auf der Homepage des Amtes https://www.amt-burg-st-

michaelisdonn.de unter Bürgerservice & Politik / Bauleitplanung / Datenschutz einsehbar ist. 

 

Dingen, den 02.01.2026      Gemeinde Dingen 
       Michele-Christin Reiche-Dethlefs 
           Bürgermeisterin 
 

Diese Bekanntmachung ist am 06.01.2026 in der Tageszeitung „Dithmarscher Kurier“ 

veröffentlicht worden. 

 

Burg (Dithm.), den 06.01.2026                   Amt 

        Burg-St. Michaelisdonn 

         - Der Amtsvorsteher - 
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Übersichtskarte: 
 

 


